


(3) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§ 5 Mitgliedschaft

t\ (1) �itglieder können Eltern, Lehrer, Freunde und Förderer der Grundschule Feldkirchen
Westerham sowie alle natürlichen und juristischen Personen werden. Der Beitritt erfolgt 
durch eine schriftliche Erklärung. Mit der Eintrittserklärung erkennt das Mitglied die Satzung 
des Vereins an. 
(2) Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand. Der Eintritt wird mit Aushändigung einer
schriftlichen Aufnahmeerklärung wirksam. Ein Aufnahmeanspruch besteht nicht.
(3) Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Austritt oder Ausschluss. Der Austritt ist schriftlich
gegenüber dem Vorstand zu erklären und kann nur zum Ende eines Geschäftsjahres
erfolgen. Der Ausschluss erfolgt bei Vorliegen eines wichtigen Grundes aufgrund eines
Beschlusses der Mitgliederversammlung. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn
ein Mitglied durch sein Verhalten die Zwecke und Ziele des Vereins wesentlich beeinträchtigt
oder wenn ein Mitglied mehr als ein halbes Jahr mit seinem Beitrag im Rückstand ist.

§ 6 Beiträge

(1) Der Verein erhebt Beiträge, zu deren Höhe sich die Mitglieder selbst einschätzen. Er ist 
jeweils für das Schuljahr im Voraus zu zahlen.
(2) Spenden und sonstige Zuwendungen an den Verein dienen wie die Beiträge nur 
satzungsgemäßen Zwecken. 

§ 70rgane

Die Organe des Vereins sind: 
a) die Mitgliederversammlung
b) der Vorstand.

§ 8 Mitgliederversammlung

(1) Die Mitgliederversammlung ist oberstes Organ des Vereins. Sie soll bei Bedarf,
mindestens jedoch einmal im Jahr, einberufen werden.





(4) Der Vorsitzende soll aus der Elternschaft gewählt werden, ein Mitglied sollte dem

Lehrerkollegium angehören, 

(5) Beschlüsse des Vorstandes werden mit der Mehrheit seiner Mitglieder gefasst

(6) Über sämtliche Sitzungen ist ein Protokoll aufzunehmen,

(7) Auf Einladung des Vorstandes dürfen an dessen Sitzungen bis zu drei Beisitzer

teilnehmen, 

§ 11 Rechnungsprüfung

Der von der Mitgliederversammlung gewählte Rechnungsprüfer darf dem Vorstand nicht 

angehören. Über die Überprüfung der Kasse hat er eine Niederschrift anzufertigen. Über das 

Ergebnis der Kassenprüfung hat er die Mitgliederversammlung zu unterrichten. 

§ 12 Auflösung des Vereins

(1) Die Auflösung kann nur von einer satzungsgemäß berufenen Mitgliederversammlung

beschlossen werden, wenn die Beschlussfassung hierüber bei der Einladung angekündigt

war. Der Auflösungsbeschluss kann nur mit der Stimmenmehrheit von 2/3 der anwesenden

Mitglieder gefasst werden.

(2) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zweckes fällt das gesamte

Vereinsvermögen nach Tilgung aller verbliebenen Verbindlichkeiten der Grundschule 

Feldkirchen-Westerham zu, mit der Auflage, es nur zur Erfüllung von gemeinnützigen 

Zwecken gemäß den Bestimmungen dieser Satzung zu verwenden. 

Feldkirchen-Westerham, den 26.02.2008 

zuletzt geändert am 23.02.2016


